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// Im Blickpunkth

Das Thema Umsatzsteuersatz f�r Beherbergungsbetriebe sorgt immer noch f�r Diskussionsstoff. Dudde/Zielinski besch�f-

tigen sich insbesondere mit der umsatzsteuerlichen Behandlung der Zusatzleistungen. Derzeit f�hrt das zu schon kurio-

sen Folgen. Mit den steuerstrafrechtlichen Folgen der Verletzung von Berichtigungspflichten setzt sich B�lte anl�sslich

der neueren BGH-Rechtsprechung dazu auseinander und �ußert verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Transfer von

Steuerrecht in das Strafrecht.

Udo Eversloh, Ressortleiter Steuerrecht

// Standpunkt /
vonSebastian Uckermann,

gerichtlich zugelassener Ren-

tenberater f�rdiebAV, Vorsit-

zenderdesBRBZe. V., K�ln

Neues zum Future-Service bei Ge-
sellschafter-Gesch�ftsf�hrern (I) –
Doch noch Entwarnung f�r die
Praxis?

Kommt Zeit, kommt Rat – so oder so �hnlich

lassen sich wohl die aktuellen hoheitlichen

Verlautbarungenhinsichtlichder sog. „Future-

Service“-Thematik interpretieren. Nachdem

die Fachpraxis bereits seit einiger Zeit den

lohnsteuerlich unbedenklichen Verzicht eines

GGF auf seine noch nicht erdienten (unmittel-

baren) betrieblichen Versorgungsrechte er-

folgreich umsetzte (BB 2009, 2568), sah dies

die Finanzverwaltung NRW seit Ende letzten

Jahres �berraschend v�llig anders (BB 2010,

405). Mit Erlass vom17.12.2009 (S 2743 – 10 –

VB4) teilte die genannte Finanzverwaltung –

entgegenderRechtsauffassungenderhausei-

genen Referenten – mit, dass der Verzicht auf

den „Future Service“ f�r den betroffenen GGF

zum lohnsteuerlichen Zufluss ohne Barmittel-

zufluss f�hrt.

Nach dem die Anrufung der k�rperschaft-

steuerlichen Judikatur zur endg�ltigen

rechtlichen Kl�rung unausweichlich schien,

scheint nun doch noch eine „Rettung“ greif-

bar. So konnte gut unterrichteten Quellen

der Finanzverwaltungen einzelner L�nder

entnommen werden, dass sich die Finanz-

verwaltung Baden-W�rttemberg berechtig-

terweise ganz und gar nicht der Auffassung

seines Pendants aus NRW anschließen kann

und folglich in vollem Umfang der o.g.

Fachliteratur folgt. Die Folge: Baden-W�rt-

temberg forciert einen in naher Zukunft er-

scheinenden koordinierten L�ndererlass, der

denVerzicht auf den „Future-Service“ als steu-

erliches Gestaltungsinstrument explizit aner-

kennensoll.

Entscheidungen
BFH: Korrektur eines Einheitswertbescheids

nach Ablauf der Feststellungsfrist

Der BFH hat durch Urteil vom 11.11.2009 – II R

14/08 – entschieden: Ein Einheitswertbescheid

kann gem�ß § 181 Abs. 5 AO nach Ablauf der

Feststellungsfrist insoweit erlassen oder korri-

giert werden, als die Festsetzungsfrist f�r die

Grundsteuer noch nicht abgelaufen ist. § 25

BewG erm�glicht nicht nur die Nachholung erst-

maliger gesonderter Feststellungen mit Wirkung

auf einen sp�teren Feststellungszeitpunkt, son-

dern auch die Berichtigung, �nderung und Auf-

hebung solcher Feststellungen.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2010-601-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Keine Versicherungsteuer auf Scha-

denszahlungen und Regulierungskosten

eines Versicherungsnehmers

Der BFH hat mit Urteil vom 16.12.2009 – II R 44/

07 – entschieden: Schadenszahlungen und Re-

gulierungskosten, die ein Versicherungsnehmer

in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung ent-

sprechend einermit demVersicherer getroffenen

Vereinbarung selbst tr�gt, sind kein Versiche-

rungsentgelt und unterliegen damit nicht der

Versicherungsteuer. F�r die vom Versicherungs-

nehmer �bernommenen Schadenszahlungen

und Regulierungskosten fehlt es an einem von

der Versicherung �bernommenen Wagnis und

damit an einem grundlegenden Merkmal der

Versicherungsteuerpflicht. Dass der Versicherer

nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen�ber

Gesch�digten unbeschr�nkt haftet, ist wegen der

den Versicherungsnehmer treffenden Pflicht zur

Erstattung der vom Versicherer verauslagten Be-

tr�ge unerheblich. Ob die hier geschlossenen

Versicherungsvertr�ge �berhaupt wirksam sind,

hat der BFH ausdr�cklich offengelassen.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2010-601-2

unterwww.betriebs-berater.de
(PM BFH vom 3.3.2010)

FG Niedersachsen: Abzug der Verluste

ausl�ndischer Tochtergesellschaften bei

einer deutschen Muttergesellschaft

Das Nieders�chsische FG hat mit Urteil vom

11.2.2010 – 6 K 406/08 – �ber die Frage entschie-

den, ob und unter welchen Voraussetzungen

deutsche Muttergesellschaften Verluste ihrer in

anderen EU-Staaten ans�ssigen Tochtergesell-

schaften von ihrem eigenen Einkommen abzie-

hen k�nnen. Nach § 14 KStG k�nnen deutsche

Muttergesellschaften Verluste ihrer inl�ndischen

Tochtergesellschaften im Rahmen einer sog. Or-

ganschaft unter bestimmten Voraussetzungen

miteigenenGewinnenverrechnen.Tochtergesell-

schaften in anderen EU-Mitgliedstaaten fallen

nicht unter diese Regelung. Das Nieders�chsische

FG ist der Ansicht, dass § 14 KStG wohl insoweit

gegen die Niederlassungsfreiheit nach Art. 43

und48desEG-Vertragsverst�ßt,alsauchsog. „de-

finitive“VerlustederTochtergesellschaftenvonei-

nem Abzug in Deutschland ausgeschlossen wer-

den. Es st�tzt sich dabei auf das EuGH-Urteil vom

13.12.2005–C-446/03,Marks& Spencer, BB2006,

23, demzufolge die EU-Staaten Verlustverrech-

nungsm�glichkeiten innerhalb eines Konzerns

aufdie im jeweiligenMitgliedstaatans�ssigenGe-

sellschaften beschr�nken k�nnen, da dies im

Grundsatz spiegelbildlich der Besteuerung der je-

weiligen Gewinne entspricht. Wenn Verluste der

Tochtergesellschaften in derenAns�ssigkeitsstaat

aber infolge eines wirtschaftlichen Misserfolgs

(z. B. nach Liquidation oder Verkauf der Tochter-

gesellschaft) steuerlichgarnichtmehrgeltendge-

machtwerdenk�nnen,mussderStaatderMutter-

gesellschaft derartige „definitive“ Verluste zum

Abzug zulassen, falls er einen entsprechenden

Verlustabzug bei vergleichbaren Verlusten inl�n-

discher Tochtergesellschaften erlaubt.
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